
 
 
 
 
Der Landrat  

Beratungsunterlage 2016/105 (1 Anlage) 
Kreissozialamt 
Dangelmayr, Rudolf 
07161 202-603 
r.dangelmayr@landkreis-goeppingen.de 

 
 
 

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Sozialausschuss 28.06.2016 öffentlich Beschlussfassung 

 

Bewilligung des Zuschusses 2015 für die staatlich anerkannte 
Schwangerschafts- 

konfliktberatungsstelle des Vereins pro familia - Kreisverband 
Göppingen e.V. -;  

Antrag auf Erlass der Rückzahlung 
 
 

I. Beschlussantrag 
 
Der Zuschuss des Landkreises für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des 
Vereins pro familia - Kreisverband Göppingen e.V. - wird für das Jahr 2015 auf 
35.555,25 € festgesetzt. 
   
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
1. Der Landkreis Göppingen fördert die Schwangerschaftskonflikt- 

beratungsstelle in der Trägerschaft des Vereins pro familia e.V. seit 01.01.1994 
(SA 93/35 vom 21.12.1993) zunächst mit einem Finanzierungsanteil von 75 % 
des nach Abzug des Landeszuschusses sowie der übrigen Einnahmen 
verbleibenden ungedeckten Restaufwands im Rahmen des 
zustimmungspflichtigen Haushaltsplans. 

2. Der Finanzierungsanteil wurde ab 01.01.2002 von     75 % auf 80 % 
erhöht (SozA 2001/10 vom 12.06.2001). 

3. Der Beratungsstelle wurde mit Beschluss des Sozialausschusses vom 
14.01.2015 für das Jahr 2015 ein gedeckelter Landkreiszuschuss bis zum 
Höchstbetrag von 44.760,-- € in Aussicht gestellt. Auf Anforderung des Trägers 
hat die Verwaltung Abschlagszahlungen in Höhe von 44.760,-- € ausbezahlt. 

4. Der Verein pro familia e.V. hat die Jahresrechnung 2015 (Anlage) für die 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle vorgelegt. Die von der Verwaltung  
geprüfte Jahresrechnung schließt wie folgt ab: 
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Rechnungsergebnis 
2015 
in € 

Haushaltsplan 
2015 
in € 

Rechnungsergebnis 
2014 
in € 

Rechnungsergebnis 
2013 
in € 

Gesamtausgaben 237.446,40 250.957,10 239.914,70 232.873,62 

Gesamteinnahmen 193.002,34 195.007,-- 193.718,98 183.480,04 

Ungedeckter  
Restaufwand 

 
44.444,06 

 
55.950,10 

 
46.195,72 

 
49.393,58 

Finanzierungsanteil 
des Landkreises 80 
% 

 
35.555,25 

 
44.760,08 

 
36.956,58 

 
39.514,86 

Abschlagszahlungen 44.760,--  41.688,-- 42.820,-- 

Zuvielzahlung 9.204,75  4.731,42 3.305,14 

 

5. Auf Grund der Jahresrechnung 2015 für die Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstelle ergibt sich folgende Abrechnung: 

Zuschuss des Landkreises      35.555,25 € 

Abschlagszahlungen       44.760,--   € 
 

Zuvielzahlung des Landkreises       9.204,75 € 
 

6. Mit Schreiben vom 16. März 2016 hat der Verein pro familia einen Erlassantrag 
gestellt mit der Begründung, dass auf Grund der schlechten finanziellen Lage der 
Vorjahre eine Begleichung der Rückforderung nicht möglich ist. 

Die Prüfung des Erlassantrages hat eine schwierige finanzielle Situation des 
Vereins pro familia ergeben. Eine weitere eingehende Erörterung der aktuellen 
Finanzsituation des Vereins hat ergeben, dass dieser sich in der Lage sieht, die 
Rückforderung in 3 Jahresraten zurückzuzahlen. Eine sofortige Rückzahlung des 
Gesamtbetrags würde den Verein an den Rand der Insolvenz bringen. 

    
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine.    
 
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Die erforderlichen Zuschussmittel sind im Haushaltsplan 2015 des Landkreises 
bereitgestellt (Produktsachkonto 31.60.01.99.00 4318001).  
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft des sozialen Zusammenlebens      

Zukunft der Jugend      

Zukunft der Familien      

       

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 


